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Ortsübliche Bekanntmachung 

über die öffentliche Bekanntgabe 

der Bestimmung und Abmarkung von Flurstücksgrenzen 

in der Gemeinde Welschbillig 

 

In der Gemarkung Welschbillig, Flur 1, Flurstücke 110, 120/100, 120/111, 120/112, 

120/113, 120/115, 120/118, 120/119, 120/120, 120/121, 120/123, 120/124, 120/132, 

120/18, 120/19, 120/30, 120/33, 120/34, 120/35, 120/36, 120/43, 120/44, 120/54, 

120/55, 120/57, 120/58, 120/59, 120/60, 120/62, 120/63, 120/66, 120/67, 120/69, 

120/70, 120/84, 120/85, 120/87, 120/92, 120/93, 120/94, 120/95, 120/98, 120/99, Flur 

6, Flurstücke 131 und 127/3 wurden die Flurstücksgrenzen aus Anlass einer Liegen-

schaftsvermessung auf Antrag bestimmt und abgemarkt. Über diese Maßnahmen 

wurde am 10.02.2026 eine Grenzniederschrift angefertigt. Diese Grenzniederschrift ent-

hielt bezüglich der oben genannten Flurstücke redaktionelle Fehler. Aus diesem Grund 

wurde am 05.07.2026 ein Nachtrag zur Grenzniederschrift vom 10.02.2026 erstellt.  

 

Gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen 

(LGVerm) vom 20. Dezember 2000 (GVBl. S. 572, BS 219-1), in der jeweils geltenden 

Fassung, werden den Eigentümerinnen, Eigentümern und Erbbauberechtigten der Flur-

stücke die in der Grenzniederschrift näher bezeichneten Maßnahmen öffentlich bekannt 

gegeben. Der verfügende Teil der Grenzniederschrift hat folgenden Wortlaut: 

„Die vorliegende Grenzniederschrift wird zur Korrektur der Grenzniederschrift vom 

10.02.2026 aufgenommen.  

In den Skizzen 2 bis 5 der Anlage 2 zur Grenzniederschrift vom 10.02.2026 fehlte 

teilweise die Beschreibung der Vermarkungsart der wiederhergestellten Grenz-

punkte. Die betreffenden Grenzpunkte wurden zwar als wiederhergestellt darge-

stellt, jedoch ohne Angabe der jeweiligen Vermarkungsart. Außerdem fehlte an 

einer Stelle die Darstellung des wiederhergestellten Grenzzuges.  

Die Skizzen zur Grenzniederschrift vom 10.02.2026 wurden an den mit „1–22“ ge-

kennzeichneten Stellen entsprechend berichtigt und um die jeweilige Vermar-

kungsart ergänzt. Die zugrunde liegende Verwaltungsentscheidung über die Gren-

zwiederherstellung vom 10.02.2026 bleibt von diesen Korrekturen unberührt ledig-

lich die Art der Abmarkung wird ergänzt.“ 
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Die Grenzniederschrift ist in der Zeit vom 08.06.2026 bis 03.07.2026 bei M.Sc. Matthias 

Mayer, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, Richard-Wagner-Str. 5, 54634 

Bitburg ausgelegt und kann während der Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag von 

8:00 bis 16:30 Uhr, Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr) nach telefonischer Anmeldung 

(06561/96930) eingesehen werden. 

Die Verwaltungsentscheidung gilt nach § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrens-

gesetzes (LVwVfG) vom 23. Dezember 1976 (GVBl. S. 308, BS 2010-3) in Verbindung 

mit § 41 Abs. 4 Satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) vom 23. Januar 

2003 (BGBl. I 2003, 102; FNA 201-6), in den jeweils geltenden Fassungen, nach Ablauf 

von zwei Wochen nach dieser ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. 
 

Nach § 27a Abs. 1 VwVfG kann der Inhalt der öffentlichen Bekanntgabe und die Grenz-

niederschrift auch im Internet unter www.vermessung-mayer.de/offentl-bekanntma-

chungen/ eingesehen werden. Aus Datenschutzgründen ist mit Rücksicht auf die Ver-

fahrensbeteiligten die Anlage 1 (Liste der Eigentümerinnen, Eigentümer und Erbbaube-

rechtigten sowie der sonstigen Personen und Stellen) der Grenzniederschrift im Internet 

nicht beigefügt. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die in der Grenzniederschrift enthaltenen Entscheidungen kann innerhalb 

eines Monats nach der öffentlichen Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 

Der Widerspruch kann bei M.Sc. Matthias Mayer, Öffentlich bestellter Vermes-

sungsingenieur, Richard-Wagner-Str. 5, 54634 Bitburg in elektronischer Form 

nach § 3a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, 

1. schriftformersetzend nach § 3a Abs. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

und § 9a Abs. 5 des Onlinezugangsgesetzes, 

2. schriftlich oder 

3. zur Niederschrift 

erhoben werden. 
 

Nähere Informationen zur formgebundenen elektronischen Kommunikation mit dem Öf-

fentlich bestellten Vermessungsingenieur M.Sc. Matthias Mayer finden Sie unter 

www.vermessung-mayer.de/elektronische-kommunikation/. 

 

gez. M.Sc. Matthias Mayer, ÖbVI 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, Richard-Wagner-Straße 5, 54634 Bitburg 
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Nachtrag zur Grenzniederschrift 
vom 10.02.2026 

nach § 17 Abs. 2 des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Protokollierende Person (Name, Amts-/Berufsbezeichnung) 

M.Sc. Matthias Mayer, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 
 

Folgende Anlagen sind Bestandteil der Grenzniederschrift: 

Bezeichnung Anlagennummer 

Liste der Eigentümerinnen, Eigentümer und Erbbauberechtigten sowie der 
sonstigen Personen und Stellen 

1 

Skizze zur Grenzniederschrift, Seiten 1 - 6 2 

  

Öffentliche Vermessungsstelle 

 
Matthias Mayer, M.Sc. 
Öffentlich bestellter Verm.-Ing. 
Richard Wagner Straße 5 
54634  Bitburg 

Vermessungs- und Katasteramt 

Westeifel-Mosel 
Gemeinde 

Welschbillig 
Gemarkung 

Welschbillig 
Gemarkungsnummer 

2805 
Flur 

1 
Geschäftszeichen der öffentlichen Vermessungsstelle 

L. 25-013 
Flurstück(e) 

verschiedene  

Erstellt (Ort, Datum) 

Bitburg 07.05.2026 
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Die vorliegende Grenzniederschrift wird zur Korrektur der Grenzniederschrift vom 10.02.2026 

aufgenommen. 

In den Skizzen 2 bis 5 der Anlage 2 zur Grenzniederschrift vom 10.02.2026 fehlte teilweise die 

Beschreibung der Vermarkungsart der wiederhergestellten Grenzpunkte. Die betreffenden 

Grenzpunkte wurden zwar als wiederhergestellt dargestellt, jedoch ohne Angabe der jeweiligen 

Vermarkungsart. Außerdem fehlte an einer Stelle die Darstellung des wiederhergestellten 

Grenzzuges. 

Die Skizzen zur Grenzniederschrift vom 10.02.2026 wurden an den mit „1–22“ 

gekennzeichneten Stellen entsprechend berichtigt und um die jeweilige Vermarkungsart 

ergänzt. Die zugrunde liegende Verwaltungsentscheidung über die Grenzwiederherstellung 

vom 10.02.2026 bleibt von diesen Korrekturen unberührt lediglich die Art der Abmarkung wird 

ergänzt. 

Die folgenden Änderungen wurden vorgenommen und in der Skizze in Anlage 1 dieser 

Niederschrift entsprechend nummeriert kenntlich gemacht: 

Skizze 
Seite Nummer Änderung  

Skizze 
Seite Nummer Änderung 

2 "1" RmK wurde ergänzt  5 "12" K wurde ergänzt 

2 "2" B wurde ergänzt  5 "13" K wurde ergänzt 

2 "3" K wurde ergänzt  5 "14" RmK wurde ergänzt 

2 "4" K wurde ergänzt  5 "15" RmK wurde ergänzt 

2 "5" RmK wurde ergänzt  5 "16" RmK wurde ergänzt 

2 "6" K wurde ergänzt  5 "17" RmK wurde ergänzt 

5 "7" W wurde entfernt  5 "18" K wurde ergänzt 

3 "8" K wurde ergänzt  5 "19" K wurde ergänzt 

3 "9" W wurde näher an Punkt  

geschoben, da nur punktuell  5 "20" K wurde ergänzt 

4 "10" RmK wurde ergänzt  5 "21" K wurde ergänzt 

4 "11" RmK wurde ergänzt  
6 „22“ 

Grenzverlauf im Druck 

nicht dargestellt 

 

Die Berichtigung der Grenzniederschrift vom 10.02.2026 wird den betroffenen Eigentümerinnen 

und Eigentümern sowie den Erbbauberechtigten durch diesen Nachtrag öffentlich bekannt 

gegeben. 

Eine Anhörung findet nicht statt, da es sich ausschließlich um eine redaktionelle 

beziehungsweise darstellerische Berichtigung handelt und die Abmarkung in der Örtlichkeit 

hiervon unberührt bleibt. 

 

gez. Matthias Mayer, ÖbVI 
_____________________________________________________ 

Vorname Nachname, Amts- / Berufsbezeichnung 
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